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1,;.Be1 blatt Beiblatt· zur Parlamon;tsko:rrospo.nclenz~_· 15. Februar 1951~ 

A n f r 51 g e b e a n t Vi 0 r tun ß. 

Die Abg.Dr. Ton ~ i ~ - S 0 r i n j und Genossen haben ao l5.Dczamber 

195~ an den Bundesminister für Justiz eine P~fraße, betreffend reohts-und 

gesetzwidrigeZuriiokhal tung von Strafgefangenen in der Männer,strafanstal t 

Stein_Dach erfolgter Amnestierung d~ch den Herrn Bundespräsidenten 

odor vollständiger Verbüssung ihrer Strafhäft , gorichtet. .. 
In schriftlicher Beantwortung dieser Anfrage führt nunmehr Bundesminister 

Dr.T s c h a. d e k folgendes aus: 

Die zu Ende des Jahres 1948 vom Urteilsgericht aus gesundheitlichen Grün~ 

den verfügte Hemmung des weitoren"Vellzuges der über den Strafgefangenen 

Rudelf' Neumayer verhängten lebenslangen Freiheitsstrafe gemss § 398 StPO 

und seine Enthaftung bis zur Besserung seines Ge3Undheitszustandes wurde 

von der sowjetrussischen Komma.ndantur in Krems zum Anlass genol'!lOen, der 

Direktion der Männerstrafanstal-t < Stein den Befehl zu erteilen, künftighin 

die Entlassung "pol i tischer" Stra.fgefangener aus der Haft nur nach Einholung 

ihrer Zustimm~ durohzuführen~ Die Anstaltsleitung wurde angewiesen, in 

solchen Fä.llen <lie Persona.lakten der Gefangonen mit einer Mitteilung über 

den" Grund der Enthaftung der Koramandantur zur 'Uberprüfung .zu übermitteln. 

Das Bundesministorium für Justiz hat gegen diese Anordnung. die nicht 

nur die duroh dio Verfassung gewährleisteten Rechte des Bundespräsidenten 

sehr weitgehend beschränkt und die Durchsetzung gerichtlicher. Entscheidungen 

verhindert, sondern auch im Kontrollabkammen keine Deckung findet, sowohl 

bei der sowjetrussischen Rechtsq,bteilung in Wion als auch beim russischen 

Gesandten Vorstellungen erhoben, die zunächst auch einen teilweisen Erfolg 

hatten. Die Kommand.antur verständigte den Anstaltsleiter" das~ (lurch die 

überprüfung nur festgestollt weruen soll; ob die vorzoitige Entlassung des 

politischen Strafgefangenen für die Interessen der-Besatzungsmacht eine Ge­

fahr bedeute, dass diese Überprüfung-mit grössterBeschleunigung vorgenommen 

werden würde und in unbedenklichen Fällen die Zustimmung zur ~tlassung 

sofort urteilt würde. Diese Zusage wurde in der ersten Zeit auch tatsächlich 

eingehaltene 
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Bei bla ttzUl: .. Pc.I>1_amentskorres:pondo~?"!.2.. 15 .. Februar 1951. 

Als sich in der zweiten Hälfte des Jahres 1949 Sc.l;;.,;:j.JI'ickei -ron und 

grosea Verzögerungen bei der U'berprüfull<3 ergabon] 1?J'.l~~(le vom J3undesministerium 

für Justiz zu wiederhol tcm Mclen schriftlich und raUndlich bei der sowjet. 

rtfssiohen Rechtsa.bteilung erfolglos um Abhilfe gebeten;> Ich ha.be dahor dan 

Sachverhalt am 3.Jännor-1950 dem Ministerra.t zUr Kenntnis eebracht,der 

den, Bundeskanzler ersuchte, ,die .Anc;eloßenhd t beim sowjetrussisohen Hooh­

kommissgr zur Sprache zu bringen~ Einen ßloiohartigonBüschluss fasste der 

Ministerrat in der Sitzung a.m 18.April 1950 auf Grund meines abermaiigen 

Vortrages über die unhaltbar gewordene Sachlage~ In der diesbezuslichen 

Vorsprache des BundeskaTIßlersbei General_ Scheltow am 29.Juni 1950 vvurde eine 

Überprüfung und Beantwortung in Aussicht gestellt 1 doch ist sie bisher nicht 

erfolgt. Bei ei~r der wiederholten Ausspraohen mit der sowjetrussischen 

Reohtsabteilung in dieser Sao~ wurde bekanntgegeben, dass eine Begnadieunß 

politisoher Strafgef~gener vom sowjetrussischen Rochkommiss~, der sich 

schon im Alliierten Ra.t gegen eine Amnestie der Kriegsverqrecher ausge..­

sproohen habe, in der sowjetrussischen Besatzungszone nicht anerkannt werde 

und naoh sowjetreus~ioher Ansicht auch das Gesetz über die bedingte Ent­

lassung von Strafgefangenen (§ 12 des Gesetzes uber'die bedingt~ Verurteilung, 

StaBl. 313/1920) auf die wegen politisoher tiTerfehlungen verurteilten Gefan­

genen nicht angewendet werden dürfee Die gegen diese Ansicht erhobenen Ein­

wände führten zu keiner Ändß~ng des Standpunktes der Besatzungsnaoht. 

Auoh aus Anlass des Weihnachtsfestes 1950 \vurde die sowjetrussische 

Reohtsabt9ilung wieder ersucht, die auf ihre AnordnUng' zuruckgehal tenen Ge­

fangenen endlich "'zu e:'ltlasseno Aber auch dieses Ansuchen hatte ebensoweniß 

Erfolg Wie die Ansuohen der Gefangenen selbsta die von der Anstaltsleitung 

über die KOlIlJilandantur in Krems an die sowjetrussisoh? Rechtsabteilung 

weitergeleitet wurden~ 

Wie aus den Tagesblättern zu entnehmen war~ hat der sowjetrussische 

Hoohkommissär diesen Sachverhalt in der Sitzung dea Alliierten Rates am 

12.Jänner 195a zurSpraohe gebra.cht und versucht, auch die anderen Alliierten 

zu einer ähnlichen Haltung zu bewggen~ Dieser Versuch ist jedoah misslunßen~ . 

Nach wiederho~ten e~folglosen Bemühungen hatte ich selbst beabsichtigt, 

den Sachverhalt vor den Alliierten ,Rat zu bringeni um durch diose Insti tut i Oll 

eine den österreiohisohen Gese.tzen und dem Kontrollabkornmen entsprechende· 

Regelung herbeizuführeno Wie sich aber aus den Berichten über die Sitzung 
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-... J..BEillJl;a-tt_ .. ___ ,Beiblat~zur Parla.montskorroz~i?ncl..G:lzc 
._ -"'-'~'--.'"'' ' ...... ~. 'oi"_~~~.,- " . 

11. Februar 1951. 

aLl 12. J~'..l.i5i-~.-'V'erlri tt, der sowjotrna;si$Y"JJ.a Hoc}Mfcr ~~: "_0 •• ~-._ .•• -, 

auch offiziell diesen vom sowjetru.s.s.iBcllen Elamont in Missachtung der 

österrai chiso.helr--Gestat-ze eingenommenen Sta.nd.pw:llct,. ~aass in nächster 

Zeit wie in vielan andaren-iallen keine Aussicht besteht, eine Änderuna 

dieser Willkürliohen, das ~ntrallabkoro~~n verletzenden und im Widerspruch 

zu den bestehenden österroichisohen Gese~zon~~end~n Haltung des sowjet~ 

russischen Elementes in diesar Aneelogenheit zu erreichen. 

Da mir keine weiteren Mittel zu Gebote stehen, um das sowje~ 

russische Elemontzu'einer Änderung seinos St-andpunktes in dieser Frage 

zu bewegen, muSs ich mioh darauf besohränken" :r.1eine Bemühungen 1m Verhand­

lungswege mit der sowjetrussisohen Besatzunesmacht fortzusetzen. 

-.-.-.-.-.-
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